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Vorwort 

Im Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Psychologieberufe (Psychologieberufegesetz; 
PsyG) sind die grundlegenden Gesetzesbestimmungen zur Akkreditierung von Weiterbildungs-
gängen enthalten. 1 Für die Umsetzung dieser Bestimmungen ist das Eidgenössische Departe-
ment des Innern EDI bzw. das Bundesamt für Gesundheit BAG als federführendes Amt zustän-
dig. Die zentrale Überlegung, welche hinter diesen Artikeln steht, ist, zum Schutz und zur Siche-
rung der öffentlichen Gesundheit für qualitativ hochstehende Weiterbildungen zu sorgen, damit 
gut qualifizierte und fachlich kompetente Berufspersonen daraus hervorgehen. Diejenigen Wei-
terbildungsgänge, welche die Anforderungen des PsyG erfüllen, werden akkreditiert. Die jewei-
lige verantwortliche Organisation erhält die Berechtigung zur Vergabe eidgenössischer Weiter-
bildungstitel. 

Darüber hinaus stellt die Akkreditierung vor allem auch ein Instrument dar, welches den Verant-
wortlichen die Möglichkeit bietet, zum einen ihren Weiterbildungsgang selber zu analysieren 
(Selbstevaluation) und zum anderen von den Einschätzungen und Anregungen externer Exper-
tinnen und Experten zu profitieren (Fremdevaluation). Das Akkreditierungs-verfahren trägt somit 
dazu bei, einen kontinuierlichen Prozess der Qualitätssicherung und  
-entwicklung in Gang zu bringen bzw. aufrechtzuerhalten und eine Qualitätskultur zu etablieren. 

Ziel der Akkreditierung ist festzustellen, ob die Weiterbildungsgänge mit den gesetzlichen Anfor-
derungen übereinstimmen. Das bedeutet in erster Linie die Beantwortung der Fragen, ob die 
entsprechenden Bildungsangebote so beschaffen sind, dass für die Weiterzubildenden das Er-
reichen der gesetzlich festgelegten Weiterbildungsziele2 möglich ist und der Weiterbildungs-
gang inhaltlich, strukturell und prozedural geeignet ist, um die Absolventinnen und Absolventen 
zu fachlich und zwischenmenschlich kompetenten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-
ten zu qualifizieren und zur eigenverantwortlichen Berufsausübung zu befähigen. 

Das PsyG stellt bestimmte Anforderungen an die Weiterbildungsgänge der Psychologieberufe, 
die im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens überprüft werden. 

Diese Anforderungen sind im Gesetz in Form von Akkreditierungskriterien festgehalten3. Eines 
dieser Kriterien nimmt Bezug auf die Weiterbildungsziele und die angestrebten Kompetenzen 
der künftigen Berufspersonen.4 Zur Überprüfung der Erreichbarkeit dieser Ziele hat das 
EDI/BAG Qualitätsstandards formuliert5; sie behandeln die Bereiche Programm und Rahmen-
bedingungen der Weiterbildung, Inhalte der Weiterbildung, Weiterzubildende, Weiterbildnerin-
nen und Weiterbildner, Qualitätssicherung und -entwicklung.  

Die Akkreditierungskriterien und die Qualitätsstandards dienen als Grundlage für die Analyse 
des eigenen Weiterbildungsgangs (Selbstevaluation) und werden von den externen Expertinnen 
und Experten überprüft (Fremdevaluation). Jeder Qualitätsstandard wird einzeln beurteilt; die 
Bewertungsskala ist dreistufig: erfüllt, teilweise erfüllt und nicht erfüllt. 
Die Akkreditierungskriterien sind die Voraussetzungen, die ein Weiterbildungsgang für die Ak-
kreditierung erfüllen muss. Ist ein Kriterium nicht erfüllt, hat dies einen negativen Entscheid zur 
Folge.  
 
 

 
1 Artikel 11 ff., Artikel 34 und 35, Artikel 49 PsyG 

2 Artikel 5 PsyG 
3 Artikel 13 PsyG 

4 Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b PsyG 
5 Verordnung des EDI über den Umfang und die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge der Psychologieberufe 
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1 Das Verfahren 

Am 30. April 2021 hat die verantwortliche Organisation IAP Institut für Angewandte Psychologie 
der ZHAW (IAP) das Gesuch um Akkreditierung zusammen mit dem Selbstevaluationsbericht 
bei der Akkreditierungsinstanz, dem Eidgenössischen Departement des Innern EDI bzw. beim 
Bundesamt für Gesundheit BAG eingereicht.  

Das IAP strebt damit die Akkreditierung seines Weiterbildungsgangs in Psychotherapie nach 
PsyG an. Das BAG hat das Gesuch einer formalen Prüfung unterzogen und dabei festgestellt, 
dass Gesuch und Selbstevaluationsbericht vollständig sind. Am 1.6.2021 hat das BAG das IAP 
über die positive formale Prüfung informiert und dem IAP mitgeteilt, dass das Gesuch an die 
Agentur für Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) weitergeleitet wird.  

Die Eröffnungssitzung für die Akkreditierung des MAS Kinder- und Jugendpsychotherapie fand 
am 18.2.2021 statt. Im Rahmen der Eröffnungssitzung wurde die Longlist möglicher Expertin-
nen und Experten besprochen und das Datum für die Vor-Ort-Visite festgelegt. 

1.1 Die Expertenkommission 

Die Expertenkommission wurde auf Basis der 22 Namen umfassenden Liste potentieller Exper-
tinnen und Experten (Longlist) zusammengestellt. Die schriftliche Mitteilung der Zusammenset-
zung der Expertenkommission an das IAP erfolgte am 9.3.2021 

Die Expertenkommission setzt sich wie folgt zusammen (in alphabetischer Reihenfolge): 

• Prof. Dr. Christoph Flückiger, eidg. anerkannter Psychotherapeut mit Zusatzqualifika-
tion in Psychotherapie-Supervision, Psychologisches Institut Zürich, Leiter der Fach-
richtung; Leiter der Spezialpraxis für generalisierte Angststörung (Vorsitzender) 
  

• PD Dr. phil. Aba Delsignore, eidg. anerkannte Psychotherapeutin mit Zusatzqualifika-
tion in Psychotherapie-Supervision, Fachpsychologin für Psychotherapie, eigene Praxis, 
Privatdozentin an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich 

  
• Prof. Dr. Barbara Bräutigam, Psychologische Psychotherapeutin, Professorin für Psy-

chologie, Beratung und Psychotherapie und Prorektorin für Studium, Lehre, Weiterbil-
dung und Evaluation; Hochschule Neubrandenburg (Gutachterin in der letzten Akkredi-
tierung) 
  

1.2 Der Zeitplan 

30.4.2021 Gesuch IAP und Abgabe Selbstevaluationsbericht 

1.6.2021 Bestätigung BAG positive formale Prüfung  

18.02.2021 Eröffnungssitzung Akkreditierungsverfahren  

9.11.2021 Vor-Ort-Visite 

25.11.2021 Vorläufiger Expertenbericht  

22.12.2021 Stellungnahme IAP 

22.01.2022 Definitiver Expertenbericht 

07.02.2022 Genehmigung durch den schweizerischen Akkreditierungsrat 
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09.01.2022 Abgabe Akkreditierungsunterlagen an das BAG/EDI 

  
1.3 Der Selbstevaluationsbericht 

Der Bericht folgt hinsichtlich Aufbaus und Struktur den Vorgaben des BAG und erfüllt die forma-
len Anforderungen. Die beigefügten Anhänge komplettieren den Bericht.  

Die Expertinnen und Experten haben zur Vorbereitung auf das Akkreditierungsverfahren als zu-
sätzliche Unterlagen  

– Auflistung der Auflagen, die das BAG verfügt hat 

– Programm des Kongresses «Neue Trends in der Psychotherapie» 

– Prä- und Postmessungen von Therapien 

– Beispiel von ausgefüllten Fragebogen Wirkfaktoren aus Therapeutensicht  

– Seminarunterlagen (Zusammenstellung ausgewählter Unterlagen verschiedener Kurs 
und Module 

– Auswahl von Fallkonzeptionen und Fallberichten 

– Videos von Supervisionen und Therapien 

bei der IAP angefordert, die es ihnen erlaubten, ein umfassendes Bild des Weiterbildungsgangs 
zu gewinnen. 

1.4 Die Vor-Ort-Visite 

Die Vor-Ort-Visite fand am 9.11.2021 in den Räumlichkeiten des IAP in Zürich statt und war auf-
gefächert in Interviews mit unterschiedlichen Ansprechgruppen, Feedbackrunden innerhalb der 
Expertenkommission sowie der Vorbereitung des Debriefings und des Expert*innenberichts. 

Die Gespräche waren geprägt von einer offenen, konstruktiven Atmosphäre und ermöglichten 
der Expert*innenenkommission, den Weiterbildungsgang Kinder- und Jugendpsychotherapie 
vertieft zu verstehen und zu analysieren (vgl. Kap. 3). Organisatorisch war die Vor-Ort-Visite 
seitens des IAP bestens vorbereitet. 

2 MAS Kinder- und Jugendpsychotherapie 

Der Weiterbildungsgang wurde 2011 als Master of Advanced Studies (MAS) Kinder- und Ju-
gendpsychotherapie ZFH durch den Zürcher Fachhochschulrat genehmigt und am Institut für 
Angewandte Psychologie (IAP) durchgeführt. 
Das IAP ist das Hochschulinstitut des Departements Angewandte Psychologie der ZHAW Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Seit 1923 bietet das IAP auf der Basis wis-
senschaftlich fundierter Psychologie Beratungen und Weiterbildungen an. Das IAP fördert die 
Kompetenz von Menschen, Organisationen sowie Unternehmen und unterstützt sie dabei, ver-
antwortlich und erfolgreich zu handeln. Das Lehrkonzept vermittelt Fach-, Methoden-, Sozial- 
und Persönlichkeitskompetenz. Der Weiterbildungsgang wurde im August 2015 erstmalig durch 
das BAG akkreditiert.  
 

Im Herbst 2012 wurde der Weiterbildungsgang zum ersten Mal mit 23 Personen gestartet. Seit 
2014 startet jedes Jahr ein Durchgang. Im September 2020 begann die achte Durchführung mit 
einer Weiterbildungsgruppe von 24 Personen. Die verfügbaren 24 Plätze sind jeweils mehrere 
Monate im Voraus schon besetzt, es existieren Wartelisten.  
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Der Weiterbildungsgang wird von zwei Personen geleitet, der Studiengangleitung. Der Gründer 
und jetziger Leiter des Zentrums für Klinische Psychologie und Psychotherapie ist weiterhin mit-
verantwortlich und auch als Dozent aktiv. Es sind aktuell, zusätzlich zur Studiengangleitung, 21 
Weiterbildner/-innen involviert; einige der Weiterbildner/-innen sind seit 2012 dabei (Selbstbeur-
teilungsbericht S. 4) 

3 Die Fremdevaluation durch die Expertenkommission (Expertenbericht) 

3.1 Die Bewertung der Qualitätsstandards 

Prüfbereich 1 – Programm und Rahmenbedingungen der Weiterbildung 

Standard 1.1 – Studienprogramm 

1.1.1 Die Zielsetzung, die Grundprinzipien und Schwerpunkte sowie der Aufbau des Weiter-
bildungsgangs sind in einem Studienprogramm ausformuliert.  

Die Studienordnung für den Weiterbildungs-Masterstudiengang ZFH in Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie sowie die Broschüre geben Auskunft zur Zielsetzung, den Grundprinzipen und den 
Schwerpunkten der Weiterbildung. Der Inhalt der Weiterbildung ist wie folgt beschrieben: «Die 
Teilnehmenden lernen methodenübergreifend verschiedene Konzepte aktueller evidenzbasier-
ter Ansätze (systemische, kognitiv-behaviorale und humanistische Psychotherapie) kennen, 
können diese praktisch anwenden und wirksam kombinieren. Aufgrund der Abhängigkeit der 
Kinder- und Jugendlichen von ihrer Umgebung, bildet die systemische Perspektive einen be-
sonderen Schwerpunkt.» 
 

Die Expert*innenkommission hatte aufgrund der zur Verfügung stehenden Unterlagen den Ein-
druck, dass die Weiterbildung deutlich auf das übergeordnete Theoriemodell fokussiert und da-
bei die konkreten Skills zur Anwendung von (störungsspezifischen) Interventionen zwar mög-
licherweise von einzelnen Dozent*innen vermittelt werden, jedoch zu wenig explizit im Gesamt-
konzept aufgegriffen werden. Anlässlich der Gespräche vor Ort konnte aber festgestellt werden, 
dass in der Weiterbildung eine Vielzahl von Methoden und Interventionen (wie beispielsweise 
aus humanistischen, systemischen, psychodynamischen und kognitiv-verhaltenstherapeuti-
schen Ansätzen) vermittelt wird. Diese gelebte Vielfalt und gleichzeitige argumentative Strin-
genz sollten sich expliziter im Leitbild, respektive im Inhalt der Weiterbildung niederschlagen.  

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Auflage 1: Das IAP verschriftlicht die Diversität der bereits vorhandenen Ansätze und nimmt 
diese im Leitbild explizit auf. 

1.1.2 Die Weiterbildung besteht ausfolgenden Elementen in folgendem Umfang6;  
 

Wissen und Können: 
Mindestens 500 Einheiten.7 

 
Praktische Weiterbildung8: 
1. Klinische Praxis: mindestens 2 Jahre zu 100% in einer Einrichtung der psychosozialen 

 
6 Die mindestens verlangten Einheiten müssen von den Weiterzubildenden vollständig absolviert werden. Dies ist bei 
der Absenzenregelung zu berücksichtigen.  

7 Eine Einheit entspricht mindestens 45 Minuten. 

8 Die praktischen Elemente finden im Rahmen des Weiterbildungsgangs statt.  
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Versorgung; davon mindestens 1 Jahr in einer Einrichtung der ambulanten oder stati-
onären psychotherapeutisch-psychiatrischen Versorgung,9 

2. Eigene psychotherapeutische Tätigkeit: mindestens 500 Einheiten; mindestens 10 ab-
geschlossene psychotherapeutisch behandelte, supervidierte, evaluierte und doku-
mentierte Fälle, 

3. Supervision: mindestens 150 Einheiten, davon mindestens 50 Einheiten im Einzelset-
ting, 

4. Selbsterfahrung: mindestens 100 Einheiten, davon mindestens 50 Einheiten i, Einzel-
setting,  

5. Weitere Einheiten Supervision oder Selbsterfahrung: mindestens 50 weitere Einheiten 
Supervision oder Selbsterfahrung, je nach Ausrichtung des Weiterbildungsgangs. 

 

Die Weiterbildung am IAP umfasst die vorgegebenen Elemente im verlangten Umfang. Es gibt 
zu allen Bereichen Merkblätter, die auf Moodle einsehbar sind. Die erbrachten Leistungen wer-
den mittels Testatblatt überprüft. Die Expert*innenkommission beurteilt den Standard als erfüllt. 

Der Standard ist erfüllt. 

 

1.1.3 Sämtliche Elemente des Weiterbildungsgangs, deren Inhalte und Umfang sowie die ein-
gesetzten Lehr- und Lernformen sind im Studienprogramm differenziert beschrieben10 

Das Studienprogramm enthält Informationen zu allen Elementen der Weiterbildung, insbeson-
dere eine detaillierte Darstellung des Curriculums mit allen Kursen sowie eine Beschreibung der 
geforderten praktischen Tätigkeit, Supervision und Selbsterfahrung. Die inhaltliche Ausrichtung 
der Weiterbildung ist beschrieben, es sind Lernziele formuliert und es wird auf die Methodik 
(insbesondere Praxisnähe) Bezug genommen. Ausserdem ist die Dauer der Weiterbildung mit 
all ihren Elementen graphisch dargestellt (Beschreibung gemäss Selbstbeurteilungsbericht). 
 
Die Expert*innenkommission hat sich eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, wie das 
Handwerk in den einzelnen Modulen vermittelt wird. Die Frage nach der Vermittlung und For-
mulierung von Kernwissen stand dabei im Vordergrund. In den Gesprächen hat sich gezeigt, 
dass diverse Manuale wie zum Beispiel zu ACT oder DBT vorhanden sind und diese auch the-
matisiert und eingeübt werden. Die Expertinnen und der Experten erachten es als wichtig, dass 
den Weiterzubildenden neben einer guten Beziehungsgestaltung auch ein Handwerkskoffer für 
die Therapie von unterschiedlichen Krankheitsbildern/Störungen mitgegeben wird. Dieser kann 
inhaltlich offen formuliert sein, soll jedoch zentrale Skills auf basaler Interventionsebene definie-
ren. Die Definition und Beschreibung des «Handwerkskoffers» ist in den Kursbeschreibungen 
abzubilden (z.B. Modulhandbuch Traumafolgestörungen: Narrative Expositionstherapie (NET) 
statt «Welche störungsspezifische Interventionen gibt es?»). Ebenfalls festzuhalten ist, welche 
Methoden, Leitlinien und Manuale zum Einsatz kommen und was das Ziel des jeweiligen Kur-
ses ist. Um die Kurse gut voneinander abzugrenzen und somit auch Wiederholungen zu ver-
meiden, regt die Expert*innenkommission an, die Kursbeschreibungen allen Dozierenden zur 
Verfügung zu stellen. Eine transparente Kommunikation der Kursinhalte und der jeweiligen Wis-
sensvermittlung soll helfen Redundanzen zu vermeiden bzw. die Inhalte zu vertiefen.  
 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

 
9 Bei Teilzeitbeschäftigung verlängert sich die Dauer entsprechend.  

10 Es ist ein vollständiges Studienprogramm der Weiterbildung mit der Beschreibung der Inhalte und aller theoretischen 
und praktischen Elemente einzureichen.  
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Auflage 2: Im Modulhandbuch wird zu jedem Kurs konkret und beispielhaft der Inhalt, die Wis-
sensvermittlung und die Ziele und nicht primär Fragen beschrieben. 

Standard 1.2 – Rahmenbedingungen der Weiterbildung  

1.2.1 Die Rahmenbedingungen der Weiterbildung, insbesondere Zulassungsbedingungen11,  
Dauer12, Kosten, Beurteilungs- und Prüfungsreglement sowie Beschwerdemöglichkei-
ten13, sind geregelt und publiziert und entsprechen den gesetzlichen Vorgaben.  

Das IAP hat die Zulassungsbedingungen, die Dauer, die Kosten, die Beurteilung und die Re-
kursmöglichkeiten in der Broschüre zur Weiterbildung, in der Studienordnung sowie der Rah-
menstudienordnung geregelt. Alles Dokumenten sind auf der Homepage zugänglich. Die Ex-
pert*innenkommission erachtet den Standard als erfüllt. 

Der Standard ist erfüllt. 

1.2.2 Die Zuständigkeiten und Kompetenzen der verschiedenen Instanzen des Weiterbil-
dungsgangs ebenso wie die unterschiedlichen Rollen und Kompetenzen der Weiterbild-
nerinnen und Weiterbildner, Supervisorinnen und Supervisoren sowie der Selbsterfah-
rungstherapeutinnen und -therapeuten sind definiert und den Weiterzubildenden bekannt.  

Das IAP hat die verschiedenen Rollen definiert. Zu Beginn der Weiterbildung werden alle Kurse 
durch die Studiengangleitung unterrichtet. Ab dem 2. Weiterbildungsjahr unterrichtet die Studi-
engangleitung nur ausgewählte Kurse und leitet die Integrationsseminare. Weiter ist die Studi-
engangleitung in der Besprechung der Fallberichte aktiv. Die starke Präsenz der Studien-
gangleitung ist eine Reaktion auf frühere Rückmeldungen in der Abschlussevaluation der Wei-
terzubildenden. Die enge Begleitung und Betreuung durch die Studiengangleitung wird kommu-
niziert, wie zum Beispiel an den Informationsveranstaltungen. Sie scheint zu keinen Rollenkon-
flikten zu führen. 

Die Gruppensupervisor*innen können die Weiterbildungsteilnehmenden aus einer Liste bestim-
men, bei der Wahl des Einzel- und Gruppenselbsterfahrungstherapeut*innen sowie der Einzel-
supervision sind sie frei. 

Die Expert*innenkommission erachtet die Vorgaben des Standards als erfüllt.  

Der Standard ist erfüllt. 

1.2.3 Die verantwortliche Organisation stellt sicher, dass die finanzielle, personelle und techni-
sche14 Ausstattung die ziel- und qualitätsgerechte Durchführung der gesamten Weiterbil-
dung mit ihren einzelnen Teilen erlaubt.  

Die ZHAW ist von Gesetzes wegen verpflichtet in der Weiterbildung kostenneutral zu wirtschaf-
ten. Die finanzielle und personelle Ausstattung ist somit sichergestellt. Die technische Ausstat-
tung ist zeitgemäss und ermöglicht den Dozierenden den Einsatz von Beamer, Video, Flipcharts 
etc. Die Räume sind genügend gross, um Rollenspiele und Aufgaben in Kleingruppen zu er-
möglichen. Hervorzuheben ist die 2019 durchgeführte eduqua Zertifizierung des Weiterbil-
dungsgangs. Diese endete mit einer sehr positiven Bewertung bezüglich Didaktik, Inhalt und 

 
11 Zu akkreditierten Weiterbildungsgängen wird zugelassen, wer einen nach dem PsyG anerkannten Ausbildungsab-
schluss in Psychologie besitzt (Art. 7 Abs. 1 PsyG) 

12 Die Weiterbildung dauert mindestens zwei und höchstens sechs Jahre (Art. 6 Abs. 1 PsyG) 

13 Die verantwortliche Organisation verfügt über eine unabhängige und unparteiische Instanz, die über Beschwerden 
der Personen in Weiterbildung in einem Verfahren entscheidet (Art. 13 Abs. 1 Bst. g PsyG). 

14  Zu den technischen Ressourcen gehört auch die Arbeit mit Videoaufnahmen. 
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Organisation. 

Der Standard ist erfüllt. 

Prüfbereich 2 – Inhalte der Weiterbildung 

Standard 2.1 – Wissen und Können 

2.1.1 Die Weiterbildung vermittelt mindestens ein umfassendes Erklärungsmodell des 
menschlichen Erlebens und Verhaltens, der Entstehung und des Verlaufs psychischer 
Störungen und Krankheiten sowie der Wirkfaktoren von Psychotherapie.15 

Gemäss den theoretischen Grundlagen des integrativen Störungsmodells des MAS Kinder- und 
Jugendpsychotherapie wird das integrative Modell wie folgt umschrieben: «Entsprechend der 
Orientierung an therapeutischen Kompetenzen und empirisch validierten Wirkfaktoren der Psy-
chotherapie richtet sich das zugrundeliegende Rational des MAS Kinder- und Jugendpsycho-
therapie nicht an einer spezifischen Therapieschule aus, sondern an einem integrativen 
Störungsmodell. Die Basis dieses Störungsmodells bilden transtheoretische Mo- delle, wie das 
biopsychosoziale Modell (vgl. Engel, 1977), das die Entstehung und Entwicklung von Krankhei-
ten als multifaktorielles Geschehen erklärt, oder das Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Zubin & 
Spring, 1977), welches zusätzlich die Wechselwirkung von lerngeschichtlich erworbenen 
Anfälligkeiten und Belastungsfaktoren bei der Entstehung berücksichtigt. Lerntheoretische 
(Mowrer, 1956) und kognitive Modelle (vgl. Ellis, 1975; Beck, 1964; Bandura, 1986) erlauben 
eine funktionale Analyse des Problemverhaltens der Kinder und Jugendlichen wie auch ihrer 
Bezugssysteme, um die individuelle Ausprägung und Gestaltung der psychischen Erkrankung 
zu erklären. Grundbedürfnisfrustrationsmodelle (Grawe, 2004) verbinden lebensbiografische 
Lernerfahrungen im Zusammenspiel zwischen prädispositionellen Faktoren (z.B. Genetik, Tem-
perament) und Bedürfnisfrustrationen durch das Umfeld mit der Entwicklung von Schemata. 
Diese Schemata sind gelernte und neuronal verankerte Wahrnehmungs-, Erlebens- und Verhal-
tensmuster, welche das Verhalten in spezifischen Situationen bedingen. Schliesslich stützt sich 
das integrative Störungsmodell auf Kernprozesse menschlichen Funktionierens, die von aktuel-
len neurobiologischen und allgemeinpsychologischen Theorien postuliert werden (vgl. LeDoux, 
1996; Porges, 2011; Epstein, 2014).» 

Die Expert*innen stellen fest, dass die Weiterbildung ein umfassendes Erklärungsmodell vermit-
telt. Mit der Wahl des integrativen Modells und der Erläuterung, was die Integration umfasst, 
könnte auch noch deutlicher die Abgrenzung zu anderen Modellen oder was eben gerade nicht 
erfasst wird, formuliert werden. 

Der Standard ist erfüllt. 

2.1.2 Die Weiterbildung vermittelt die theoretischen und empirischen Grundlagen der Psycho-
therapie sowie breite praktische psychotherapeutische Kompetenzen, insbesondere in 
folgenden Bereichen16: 

a. Exploration, Klärung des therapeutischen Auftrags; 
b. Diagnostik und diagnostische Verfahren, Anamneseerhebung, anerkannte diagnosti-

sche Klassifikationssysteme (ICD und DSM); 
c. allgemeine und differenzielle Therapieindikation, allgemeine und störungsspezifische 

Behandlungsmethoden und -techniken; 
d. Therapieplanung und -durchführung, Verlaufsbeobachtung und laufende Anpassung 

 
15 Dieser Standard beinhaltet die kritische Reflexion über die Wirksamkeit und die Grenzen des unterrichteten Modells 
bzw. der unterrichteten Modelle.  

16 Die Inhalte dieser Bereiche sind im Studienprogramm aufgeführt und beschrieben.  
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des therapeutischen Vorgehens; 
e. Psychotherapeutische Gesprächsführung, Beziehungsgestaltung; 
f. Evaluation und Dokumentation des Therapieverlaufs und seiner Ergebnisse, qualita-

tive und quantitative wissenschaftlich validierte Instrumente der Therapieevaluation 
auf Patientenebene, Falldokumentation. 

Im Curriculum sowie im Studienprogramm sind alle Kurse aufgeführt. Sie decken die im Stan-
dard genannten Bereiche ab. Die Inhalte und Lernziele der jeweiligen Kurse sind im Modul-
handbuch abgebildet. In den von der Studiengangleitung durchgeführten Integrationsseminaren 
wird anhand von Fallbeispielen, das in den Kursen Gelernte, reflektiert. 

Die Expert*innenkommission stellt fest, dass im ersten Jahr der Weiterbildung die theoretischen 
Grundlagen in der Entwicklungspsychologie noch deutlicher zu vermitteln sind. Es braucht eine 
Versprachlichung der psychologischen Kerninhalte betreffend das Menschenbild, dem Stö-
rungsverständnis, der Schulenintegration, der Methoden und therapeutischen Skills. Das Kern-
wissen soll expliziter formuliert werden sowohl bezüglich der zentralen Inhalte sowie der damit 
verbundenen Abgrenzungen.  

Die für die Evaluation der Therapien verwendeten Fragebogen sollten sprachlich und inhaltlich 
kindgerecht formuliert werden. Es gibt beispielsweise bereits vorliegende, validierte Kinderstun-
denbögen, diese sind einer selbst erstellten Version vorzuziehen. Die Kinderstundenbögen res-
pektive die validierten Fragebögen sind aus Sicht der Expertinnen und des Experten regelmäs-
sig (z.B. nach jeder dritten oder fünften) Therapiestunde dem Patienten oder der Patientin vor-
zulegen. Eine systematische Befragung dieser wichtigen Gruppe sollte in der Mehrzahl der Aus-
bildungsfälle routinemässig durchgeführt werden. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Siehe 
hierzu unter Standard 5.1 und Auflage 5. 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Auflage 3: Die Weiterbildung vermittelt das Kernwissen in der Entwicklungspsychologie sowie 
des Menschenbildes, dem Störungsverständnis, der Methodenintegration und den therapeuti-
schen Skills.  

2.1.3 Die Inhalte der Weiterbildung sind wissenschaftlich fundiert und in der psychotherapeu-
tischen Behandlung eines breiten Spektrums psychischer Störungen und Erkrankun-
gen17 anwendbar. Die Erkenntnisse der Psychotherapieforschung und ihre Implikatio-
nen für die Praxis fliessen laufend in die Weiterbildung ein.  

Die Weiterbildung basiert auf einem integrativen Störungsmodell und orientiert sich an den the-
rapeutischen Wirkfaktoren. Es findet ein reger Austausch zwischen der Studiengangleitung und 
der Fachgruppe für Klinische Psychologie des IAP statt. Die neusten Erkenntnisse in der Psy-
chologie und Psychotherapie werden gemeinsam besprochen. Die Studiengangleitung ist zu-
dem im Bachelor und im Master des Psychologiestudiums aktiv, da wird ebenfalls erwartet, 
dass die aktuellste Forschung in den Unterricht einfliesst. Es besteht zudem eine lose For-
schungskooperation mit der UPK Basel zum Thema Wirksamkeit von Kinder- und Jugendpsy-
chotherapien. Alle zwei Jahre wird am IAP ein Kongress für Psychotherapie und Beratung orga-
nisiert, an dem Weiterzubildende einen Einblick in neue Erkenntnisse und  Entwicklungen erhal-
ten. 

Die in der Weiterbildung Dozierenden müssen einerseits viel Praxiserfahrung anderseits aber 
auch wissenschaftliche Kompetenz und die Bereitschaft zur Fortbildung mitbringen.  

 
17 Die betrachteten psychischen Störungen und Erkrankungen sind im Studienprogramm aufgeführt und beschrieben.  
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Die Expert*innenkommission regt an, dass die Evaluation an Einzelfällen noch stärker hervor-
gehoben wird und das Feedback der Patient*innen systematisch erhoben wird. Dies kann bei-
spielsweise helfen, Behandlungsfehler und Therapieabbrüchen frühzeitig zu erkennen oder sol-
che zu reflektieren. Dazu bestehen bereits Untersuchungen, die auch in Relation zu den Abbrü-
chen am IAP oder jedenfalls den Fällen, wo Massnahmen gesprochen werden zur Verbesse-
rung der sozialen Handlungskompetenzen des Weiterzubildenden, untersucht werden könnten 
(schwierige Therapieverläufe). 

Die angegebene Literaturliste könnte auch Sicht der Expertinnen und des Experten auf den ak-
tuellsten Stand gebracht werden. Das würde bedeuten, dass die Standardliteratur der letzten 10 
Jahre als bekannt vorausgesetzt wird und auch aktuelle Forschungserkenntnisse aus relevan-
ten Zeitschriften/Journalen zur Kenntnis genommen werden. Da die Studiengangleitung ab 
nächstem Jahr eine Änderung erfahren wird, stellt sich die Frage, ob die sehr junge und in der 
Forschung nicht aktive Studiengangleitung diesen Aspekt des aktuellen Forschungsstandes al-
leine abdecken kann. Der Beizug eines wissenschaftlichen Beirats, einer Gruppierung von 
Fachpersonen, die in der Forschung aktiv sind, könnte für die Studiengangleitung eine gewisse 
Entlastung hinsichtlich des Forschungstransfers in die Weiterbildung ermöglichen. Der wichtige 
Aspekt des Transfers der Forschung und deren Ergebnisse in die Weiterbildung könnte mit die-
sem Fachgremium besprochen werden. 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Empfehlung 1: Die Studiengangleitung kann auf ein Rekflektionstool wie einen wissenschaftli-
chen Beirat für den Aspekt der aktuellsten Forschung und des Transfers in die Weiterbildung 
zurückgreifen. Regelmässigkeit und Dauer werden festgelegt.  

2.1.4 Feste Bestandteile der Weiterbildung sind weiter18: 
a. Wirkungsmodelle anderer psychotherapeutischer Ansätze und Methoden; 
b. Besonderheiten der Psychotherapie mit verschiedenen Altersgruppen und in verschie-

denen Settings; 
c. Kenntnisse von und Auseinandersetzung mit demographischen, sozioökonomischen 

und kulturellen Kontexten der Klientinnen und Klienten bzw. der Patientinnen und Pa-
tienten und ihre Implikationen für die psychotherapeutische Behandlung; 

d. Berufsethik und Berufspflichten; 
e. Kenntnisse des Rechts-, Sozial- und Gesundheitswesen und seiner Institutionen; 
f. Arbeit im Netzwerk, interdisziplinäre und interprofessionelle Zusammenarbeit. 

Die Weiterbildung deckt diese festen Bestandteile ab. Im Modulhandbuch und im Curriculum 
sind die entsprechenden Kurse festgehalten. Die Expert*innenkommission konnte sich davon 
überzeugen, dass diese Bestandteile vorhanden sind. 

Der Standard ist erfüllt. 

Standard 2.2 – Klinische Praxis 

2.2 Jede und jeder Weiterzubildende erwirbt während der Weiterbildung die notwendige breite 
klinische und psychotherapeutische Erfahrung in einem breiten Spektrum an Störungs- 
und Krankheitsbildern. Die verantwortliche Organisation stellt sicher, dass die Praxiserfah-
rung in dafür geeigneten Einrichtungen der psychosozialen oder der psychotherapeutisch-
psychiatrischen Versorgung erworben wird.  

Die Weiterbildungsteilnehmenden müssen ab dem zweiten Studienjahr eine praktische Tätigkeit 

 
18 Die Inhalte dieser Bestandteile sind im Studienprogramm aufgeführt und beschrieben.  
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vorweisen. Sie belegen dies mittels Arbeitsvertrags oder Arbeitsbestätigung. Ein von der Studi-
engangleitung erstelltes Merkblatt, das den Anforderungen des BAG entspricht, dient als Hilfe-
stellung. Findet die oder der Weiterzubildende innerhalb des ersten Jahres keine praktische Tä-
tigkeit, so muss die Weiterbildung unterbrochen werden, bis eine Anstellung vorliegt. Die Studi-
engangleitung ist zudem bemüht, dass alle Weiterzubildenden sicher einmal die Stelle wech-
seln, gerade wenn sie in einem Spezialgebiet (wie frühkindlicher Autismus) beschäftigt sind. 

Die nötige Breite an Störungs- und Krankheitsbildern ist zentral, damit auch verschiedene Fall-
berichte resultieren. Die Expertinnen und der Experten erachten es als wichtig, dass in der Pra-
xis versucht wird, dass die verschiedenen Ansprechgruppen in Beziehung zu einander gesetzt 
werden. Es scheint sinnvoll zu sein, dass alle Weiterzubildenden einen Fall aus dem Kinderbe-
reich, einen aus dem Jugendbereich und einen dritten Fall, wo externe Institutionen involviert 
sind wie die Schule oder KESB etc., behandeln müssen. 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Auflage 4: In der Weiterbildung ist mindestens ein Fall aus dem Kinderbereich, ein Fall aus dem 
Jugendbereich und ein Fall mit involvierten externen Institutionen, zu behandeln. 

Standard 2.3 – Eigene psychotherapeutische Tätigkeit 

2.3 Die verantwortliche Organisation stellt sicher, dass jede und jeder Weiterzubildende wäh-
rend der Weiterbildung: 
a. mindestens 500 Einheiten psychotherapeutische Behandlungen unter Supervision 

durchführt; 
b. mindestens 10 supervidierte Psychotherapien von Menschen mit verschiedenen Stö-

rungs- und Krankheitsbildern abschliesst und deren Verlauf und Ergebnisse mit wissen-
schaftlich validierten Instrumenten dokumentiert und evaluiert werden.  

Den Weiterzubildenden wird ein Merkblatt zur praktischen Tätigkeit abgegeben und sie müssen 
die 500 Einheiten im Testatblatt vermerken. Während der Weiterbildung werden insgesamt 10 
Fälle eingefordert, zwei davon im Rahmen der MAS Arbeit. Alle Berichte betreffen Therapien, 
die im Integrationsseminar vorgestellt wurden. 

Zudem wird verlangt, dass die Teilnehmenden ein Prä- und eine Postmessung der Symptome 
gemäss HoNOSCA (validiertes Instrument der Prä-Post Erfolgsmessung) durchführen. 

Die Expert*innenkommission stellt fest, dass dieser Standard erfüllt ist und die Weiterzubilden-
den entsprechende Belege der Studiengangleitung vorlegen müssen. 

Der Standard ist erfüllt. 

Standard 2.4 – Supervision 

2.4 Die verantwortliche Organisation stellt sicher, dass: 
a. die psychotherapeutische Arbeit der Weiterzubildenden regelmässig superdiviert, das 

heisst reflektiert, angeleitet und weiterentwickelt;  
b. die Supervisorinnen und Supervisoren den Weiterzubildenden die schrittweise 
    Entwicklung der persönlichen psychotherapeutischen Kompetenz ermöglichen.  

Während der Weiterbildung besuchen die Weiterzubildenden 140 Lektionen Gruppensupervi-
sion sowie 60 Stunden Einzelsupervision. Ein entsprechendes Merkblatt hält die Ziele der Su-
pervision fest. Der Einsatz von Videos ist in der Supervision Pflicht. 

Die Auswahl der Supervisorinnen und Supervisoren erfolgt anhand der praktischen und supervi-
sorischen Erfahrungen und aufgrund der therapeutischen Haltung. Der integrative Ansatz der 
Weiterbildung ist von den Supervisorinnen und Supervisoren mitzutragen. Ein regelmässiger 
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Austausch mit den Supervisor*innen ist organisiert. Dieser wird intensiviert in Fällen, wo die 
Entwicklung eines Weiterzubildenden/einer Weiterzubildenden besondere Begleitung/Betreu-
ung bedarf. 

Im Rahmen der Fallbesprechungen in der Einzelsupervision ist es auch möglich mit den Teil-
nehmenden Entwicklungsschritte zu besprechen und wie diese erreicht werden können. 

Die Expertinnen und der Experte sind davon überzeugt, dass die Supervision regelmässig er-
folgt, reflektiert und angeleitet wird. Sie erachten die gute und zielführende Betreuung aller Wei-
terzubildenden auch derjenigen, die eher negativ auffallen, als ausgezeichnet. Es wird darauf 
hingearbeitet, dass eine Entwicklung der persönlichen wie auch therapeutischen Kompetenzen 
stattfinden kann. 

Der Standard ist erfüllt. 

Standard 2.5 – Selbsterfahrung 
 
2.5 Die verantwortliche Organisation formuliert die Ziele der Selbsterfahrung sowie die Bedin-

gungen, die an die Durchführung der Selbsterfahrung gestellt werden. Sie stellt sicher, 
dass im Rahmen der Selbsterfahrung das Erleben und Verhalten der Weiterzubildenden 
als angehende Psychotherapeutinnen bzw. -therapeuten reflektiert, die Persönlichkeitsent-
wicklung gefördert und die kritische Reflexion des eigenen Beziehungsverhaltens ermög-
licht wird.  

Die Studiengangleitung weist bereits am Informationsabend auf die Wichtigkeit der Selbsterfah-
rung hin und hat auch ein diesbezügliches Merkblatt erarbeitet. Während der Weiterbildung wird 
der Stellenwert der Selbsterfahrung regelmässig erwähnt. Die Weiterzubildenden werden ermu-
tigt, bei der Wahl der Selbsterfahrungstherapeut*innen anspruchsvoll zu sein. In den regelmäs-
sig stattfindenden Entwicklungsgesprächen werden auch Themen angesprochen, die in der 
Selbsterfahrung zu vertiefen sind. 

Der Standard ist erfüllt. 

Prüfbereich 3 – Weiterzubildende  

Standard 3.1 – Beurteilungssystem  

3.1.1 Im Rahmen eines geregelten Aufnahmeverfahrens werden auch die persönliche Eignung 
und die personellen Kompetenzen der Weiterbildungskandidatinnen und -kandidaten ab-
geklärt. 

Das Aufnahmeverfahren ist auf der Homepage des IAP geregelt. Neben dem Anmeldeformular 
ist ein Begleitschreiben im Sinne eines Motivationsschreiben, das zu drei Fragen Auskunft gibt, 
beizulegen. Die Studiengangleitung prüft die Unterlagen und behält sich vor, aufgrund des Moti-
vationsschreibens, Rückfragen zu stellen.  

Die persönliche Eignung wird während der ersten sechs Monate der Weiterbildung abgeklärt. 
Die Teilnehmenden befinden sich zu Beginn in einer Probezeit. Nach Ablauf der Probephase 
findet ein individuelles Entwicklungsgespräch statt. Als Folge dieses Gesprächs kann die Pro-
bezeit verlängert werden und die Studiengangleitung erarbeitet mit dem Weiterbildungsteilneh-
mer oder Weiterbildungsteilnehmerin Kriterien, die in einer bestimmten Zeitspanne zu erfüllen 
sind. 

Die Expert*innenkommission erachtet dieses Vorgehen als zielführend. Die Überprüfung der 
persönlichen Kompetenzen erfolgt im Verlauf der ersten 6 Monaten. Dieses Vorgehen ermög-
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lich auch den Teilnehmenden zu reflektieren, ob diese Weiterbildung die richtige ist. Die Mög-
lichkeit eines Wechsels in die Psychologische Beratungsweiterbildung besteht. Positiv sticht bei 
diesem Vorgehen hervor, dass die Studiengangleitung sich nicht scheut, schwierige Beziehun-
gen mit Weiterzubildenden anzusprechen und diese im Rahmen eines Gesprächs mit mögli-
chen Vorschlägen zu beheben. Am Ende müssen sowohl der Teilnehmer oder die Teilnehmerin 
und die Studiengangleitung mit den eingeleiteten Massnahmen einverstanden sein. 

Der Standard ist erfüllt. 

3.1.2 Die Entwicklung der personellen sowie der Wissens- und Handlungskompetenzen der 
Weiterzubildenden wird regelmässig mit definierten, transparenten Verfahren erfasst und 
beurteilt. Die Weiterzubildenden erhalten regelmässig Rückmeldung über die Erreichung 
der Lernziele und die Einschätzung ihrer persönlichen Eignung als Psychotherapeutin 
oder -therapeut.  

Neben der Orientierung an den evidenzbasierten Wirkfaktoren der Psychotherapie und der 
Orientierung an einem integrativen Störungsmodell fokussiert die inhaltliche und didakti-
sche Ausrichtung der Weiterbildung auf die Orientierung an den therapeutischen Kompe-
tenzen. Die Vermittlung von störungs-, handlungs- und kontextspezifischen Interventions-
kompetenzen wird ergänzt durch die Entwicklung von personellen Kompetenzen der Wei-
terzubildenden. Es werden in der Weiterbildung folgende zentrale und empirisch abgesi-
cherte Kompetenzbereiche differenziert: Strukturierungskompetenzen, Analysekompeten-
zen, Interaktionskompetenzen, intrapersonelle Kompetenzen sowie Lern- und Verände-
rungskompetenzen. 
Die sukzessive Weiterentwicklung der therapeutischen Kompetenzen wird durch Selbstref-
lexion anhand eines Entwicklungsjournals angeregt. Im Entwicklungsjournal werden zu je-
dem einzelnen Kurs von Modul A bis F die vermittelten Inhalte als «Take-Home-Message» 
kurz festgehalten und Vorsätze formuliert, wie die Wissens- und Handlungskompetenzen 
in den praktischen Alltag umgesetzt werden sollen.  
 
Es finden im Verlauf der Weiterbildung insgesamt vier Entwicklungsgespräche mit der Stu-
dienleitung statt: Nach 6 Monaten (Probezeitgespräch), nach einem Jahr, nach zwei und 
nach vier Jahren. Als Basis dieser Gespräche dienen die im Journal notierten Entwick-
lungsziele, welche die Teilnehmenden für jedes Modul neu formulieren, sowie Rückmel-
dungen und Beobachtungen aus den Kursen, Integrationsseminaren, Supervisionen und 
aus den Besprechungen der Fallberichte (zitiert aus Selbstbericht S. 21).  
 
Die Expertinnen und der Experte haben in den Gesprächen festgestellt, dass die Studien-
gangleitung sehr präsent ist und die Eignung und Weiterentwicklung der Weiterzubilden-
den aus verschiedenen Aspekten und aufgrund diverser Rückmeldungen beobachtet und 
mit definierten und transparenten Verfahren erfasst. Es findet ein reger Austausch zwi-
schen der Studiengangleitung und den Weiterzubildenden statt einerseits in den definier-
ten Entwicklungsgesprächen anderseits in den Integrationsseminaren. Das Führen eines 
Entwicklungsjournals und das Besprechen der darin notierten Ziele jedes Weiterzubilden-
den ermöglicht die Entwicklung der personellen und der Wissens- und Handlungskompe-
tenzen. 

Der Standard ist erfüllt. 

3.1.3 Im Rahmen einer Schlussprüfung wird überprüft, ob die Weiterzubildenden, die für die 
eigenverantwortliche psychotherapeutische Berufsausübung notwendigen theoretischen 
und praktischen Kompetenzen entwickelt haben. Die Schlussprüfung umfasst verschie-
den Prüfungsformate, einschliesslich schriftlicher Prüfung sowie Fallstudien oder -vorstel-
lungen, und schliesst die Beurteilung der persönlichen Eignung zur Ausübung der Psy-
chotherapie.  
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Am Ende der Weiterbildung ist eine Masterarbeit zu verfassen. Die Präsentation der Arbeit er-
folgt in einem Abschlusskolloquium. Zusätzlich finden individuelle Abschlussgespräche zwi-
schen der Studiengangleitung und den Weiterzubildenden statt. 

Die Expert*innenkommission erachtet den Standard als erfüllt. Die Weiterzubildenden werden 
sowohl schriftlich (Masterarbeit) wie auch mündlich (individuelle Abschlussgespräche) geprüft. 
Die Erstellung von 10 Fallarbeiten endet jeweils mit einer Nachbesprechung in Form einer Ein-
zelsupervision, so dass bereits während der Weiterbildung die Entwicklung von theoretischen 
und praktischen Kompetenzen abgefragt wird. 

Der Standard ist erfüllt. 

Standard 3.2 – Beratung und Unterstützung 

3.2 Die Beratung und Unterstützung der Weiterzubildenden in aller theoretischen und prakti-
schen Weiterbildung betreffenden Fragen ist sichergestellt.  

Die enge Begleitung der Studiengangleitung im ersten Jahr der Weiterbildung ermöglicht eine 
optimale Begleitung und Unterstützung. Die Weiterzubildenden können sich neben der Studien-
gangleitung an die Administration wenden, die Ihnen Auskunft erteilt. Die Dozierenden sind 
ebenfalls Anlaufstelle für die Weiterzubildenden, gerade diejenigen die schon lange dabei sind, 
können zu vielen Themen Auskunft geben 

Der Standard ist erfüllt. 

Prüfbereich 4 – Weiterbildnerinnen und Weiterbildner 

Standard 4.1 – Qualifikationen der Dozentinnen und Dozenten 

4.1 Die Dozentinnen und Dozenten sind fachlich qualifiziert und didaktisch kompetent. Sie ver-
fügen in der Regel über einen Hochschulabschluss und eine postgraduale Weiterbildung 
im unterrichteten Fachgebiet.  

Die Expertinnen und der Experte konnten sich davon überzeugen, dass die Dozentinnen und 
Dozenten fachlich und didaktisch qualifiziert sind. Alle auf der Liste der Dozierenden geführten 
Personen verfügen über einen Hochschulabschluss und eine postgraduale Weiterbildung im 
Fachgebiet. 

Der Standard ist erfüllt. 

Standard 4.2 – Qualifikationen der Supervisorinnen und Supervisoren und der Selbster-
fahrungstherapeutinnen und -therapeuten 

4.2 Die Supervisorinnen und Supervisoren sowie die Selbsterfahrungstherapeutinnen und -
therapeuten verfügen über eine qualifizierte Weiterbildung in Psychotherapie und eine min-
destens fünfjährige Berufserfahrung nach Abschluss der Weiterbildung. Supervisorinnen 
und Supervisoren verfügen in der Regel über eine Spezialisierung in Supervision.  

Die Weiterzubildenden suchen sich die Einzelselbsterfahrungstherpeut*innen und Einzelsuper-
visor* innen selber aus. Das IAP stellt als Hilfestellung eine Liste zur Verfügung. Die auf der 
Liste Genannten verfügen seit mindestens fünf Jahren über einen Fachtitel in Psychotherapie.  

Die auf der Liste des IAP geführten Gruppensupervisor*innen verfügen idealerweise über eine 
Spezialisierung in Supervision.  

Die Expert*innenkommission stellt fest, dass die Spezialisierung in Supervision bei den auf der 
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Liste genannten Supervisorinnen und Supervisoren noch wenig ausgewiesen wird (Zusatzquali-
fikation Psychotherapie Supervision). Sie empfiehlt deshalb, diese Qualifikation vermehrt einzu-
fordern. Gerade bei der Anstellung von neuen Supervisorinnen und Supervisoren wäre die Spe-
zialisierung anzustreben. Eine Möglichkeit wäre allenfalls, dies über die Fortbildungspflicht ver-
bindlicher zu regeln. 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Empfehlung 2: Die Supervisorinnen und Supervisoren verfügen in der Regel über die Zu-
satzqualifikation in Psychotherapie Supervision.  

Prüfbereich 5 – Qualitätssicherung und -entwicklung 

Standard 5.1  

5.1 Es besteht ein definiertes und transparentes System für laufende Überprüfung und Ent-
wicklung der Qualität des Weiterbildungsgangs. Das Qualitätssicherungssystem schliesst 
die systematische Überprüfung bzw. Beurteilung der Inhalte, Strukturen und Prozesse so-
wie Ergebnisse der Weiterbildung aus Sicht der Weiterzubildenden, der Alumni sowie der 
Weiterbildnerinnen und Weiterbildner mit ein.  

Die Studiengangleitung bespricht mit den Dozierenden den Kursinhalt, so dass die Anliegen 
und insbesondere der integrative Ansatz in die Kurse einfliessen. Jeder Kurs wird zudem 
schriftlich evaluiert. Die Ergebnisse werden den Dozierenden mitgeteilt und nachbesprochen. 
Wird ein Kurs wiederholt schlecht bewertet und die Nachbesprechungen führen zu keiner Ver-
besserung, wird der Vertrag aufgelöst. 

Neue Supervisorinnen und Supervisoren werden sorgfältig in das integrative Konzept einge-
führt. Alle 1.5 Jahre findet ein Treffen mit allen Supervisorinnen und Supervisoren statt. Um 
eine gute Qualität der Supervision sicherzustellen, holt die Studiengangleitung Feedback bei 
den Weiterzubildenden ein. Zudem findet eine Abschlussbefragung bei den Absolventinnen und 
Absolventen der Weiterbildung statt. 

Das Evaluationssystem auf der Ebene IAP ist momentan in Überarbeitung, da die Rücklaufquo-
ten sehr tief waren.  

Die Expertinnen und der Experte stellen fest, dass die Weiterbildung laufend mit diversen Eva-
luationen überprüft und weiterentwickelt wird. Sie würden es begrüssen, wenn das Patient*in-
nenfeedback ebenfalls im Qualitätssicherungssystem aufgenommen wird. Dabei ist zentral, 
dass die Rückmeldung der Patientinnen und Patienten primär mit bereits bestehenden, bewähr-
ten und validierten Fragebogen erhoben wird um beispielsweise die Vergleichbarkeit der Daten 
zu gewährleisten; für die Prozessmessung bestehen beispielsweise der Berner Bilderstunden-
bogen oder den Berner Stundenbogen für Erwachsene. Siehe hierzu auch die Analyse unter 
Standard 2.2.1 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Auflage 5: Die Qualitätssicherung wird mit validierten und standardisierten Instrumenten  sicher-
gestellt. 

Standard 5.2  

5.2 Die Ergebnisse der mindestens 10 systematisch evaluierten Fälle jeder und jedes Weiter-
zubildenden gemäss Standard 1.1.2 werden fortlaufend genutzt, um sicherzustellen, dass 
der Weiterbildungsgang seine Absolventinnen und Absolventen befähigt, wirkungsvolle 
und nebenwirkungsarme Psychotherapien durchzuführen.   
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Im Selbstbeurteilungsbericht hält das IAP fest: „Bis anhin wurden die Fälle nicht systematisch 
evaluiert, dies haben wir erst dieses Jahr aufgrund der Vorgaben des BAG aufgenommen. Wir 
arbeiten aktuell an einem Konzept, um die Ergebnisse einerseits für die Qualitätssicherung un-
serer Weiterbildung nutzen zu können (lernen die Teilnehmenden das, was sie lernen sollen?) 
und andererseits, um das Verständnis von Wirkprozessen und Wirksamkeit in Kinder- und Ju-
gendpsychotherapien insgesamt zu verbessern.“ Zudem besteht seit drei Jahren eine For-
schungskooperation mit Forschenden der UPK, um ethische und praktische Fragestellungen zu 
klären.  

Die Expertinnen und der Experte erachten es als wichtig, dass gerade auch unter dem ethi-
schen Aspekt die Aufklärung über Nebenwirkung erfolgen sollte. Die Patientinnen und Patienten 
sollten sensibilisiert werden, dass Psychotherapie Nebenwirkungen und schädliche Auswirkun-
gen beinhalten kann. Dieser Aspekt könnte beispielsweise unter Standard 3.2.4, der als ein fes-
ter Bestandteil der Weiterbildung die Berufsethik nennt, einfliessen. 

Der Standard ist teilweise erfüllt. 

Empfehlung 3: Die Expertinnen und der Experte empfehlen, die Aufklärung über schädliche 
Auswirkungen und Nebenwirkungen der Psychotherapie in der Berufsethik zu thematisieren. 

Die Bewertung der Erfüllung der Akkreditierungskriterien (Art. 13 Abs.1 PsyG) 

a) Der Weiterbildungsgang steht unter der Verantwortung einer gesamtschweizerischen Fach-
organisation, einer Hochschule oder einer anderen geeigneten Organisation (verantwortliche 
Organisation). 

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften IAP Institut für Angewandte Psy-
chologie 

Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

 

b) Der Weiterbildungsgang erlaubt den Personen in Weiterbildung die Weiterbildungsziele nach 
Artikel 5 PsyG zu erreichen. 

Die Weiterzubildenden sind in der Lage, sich reflexiv mit den Problemlagen der Klient*innen 
auseinanderzusetzen. Sie erhalten in der Weiterbildung das nötige Wissen und entwickeln die 
Persönlichkeit weiter, damit sie gut ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 
werden können. Dem stärkeren Einbezug von Psychotherapie bezogenen Instrumenten und 
Ansätzen, wie dies unter Standard 1.1 beschrieben wurde, sollte Beachtung geschenkt werden. 
Die intensive Gesprächsführung und Beziehungsgestaltung sollten sich in der Weiterbildung 
auch über die aktuellste Literatur abbilden. Die Expertinnen und der Experte denken dabei an 
eine Literaturliste, die sich auf die letzten 10 Jahre bezieht. 

Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

 

c) Der Weiterbildungsgang baut auf der Hochschulausbildung in Psychologie auf. 

Die Weiterbildung baut auf einem abgeschlossenen Hochschulstudium in Psychologie oder Me-
dizin auf. Es wird kontrolliert, ob genügend Leistungen in klinischer Psychologie oder Psychopa-
thologie erbracht worden sind. Die Weiterzubildenden mit einem abgeschlossenen Psychologie-
studium erhalten den eidgenössisch anerkannten Fachtitel Psychotherapeut/Psychotherapeutin. 
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Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

 

d) Der Weiterbildungsgang sieht eine angemessene Beurteilung der Kenntnisse und Fähigkei-
ten der Personen in Weiterbildung vor. 

Es findet eine laufende Überprüfung und Beurteilung der Kenntnisse und Fähigkeiten der Wei-
terzubildenden statt. Die Einführung einer Probezeit und die Möglichkeit, diese zu verlängern 
und Massnahmen auszusprechen, bieten eine gute Möglichkeit bereits in der Startphase der 
Weiterbildung die Kenntnisse und Fähigkeiten genau zu analysieren und die nötigen Massnah-
men daraus abzuleiten. 

Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

 

e) Der Weiterbildungsgang umfasst sowohl Theorie als auch deren praktische Anwendung. 

Die Weiterbildung erfüllt die Vorgaben und vermittelt die verlangten Stunden Theorie. Die prakti-
sche Tätigkeit wird ebenfalls gemäss den Vorgaben umgesetzt. 

Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

 

f) Der Weiterbildungsgang verlangt von den Personen in Weiterbildung die persönliche Mitarbeit 
und die Übernahme von Verantwortung. 

Die Expertinnen und der Experten sind davon überzeugt, dass die Weiterbildung die persönli-
che Mitarbeit und die Übernahme von Verantwortung verlangt. In allen drei Gesprächen wurde 
das grosse Engagement ersichtlich. Im Rahmen der Supervision wurde deutlich, dass die Wei-
terbildung ein erwachsenenbildnerisches Konzept aufgreift und die Übernahme von Verantwor-
tung den Weiterzubildenden übertragen wird. 

Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

 

g) Die verantwortliche Organisation verfügt über eine unabhängige und unparteiische Instanz, 
die über Beschwerden der Personen in Weiterbildung in einem fairen Verfahren entscheidet. 

Für Rekurse ist die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen zuständig. Die Rahmenstudi-
enordnung regelt die Beschwerde, diese ist auf der Webseite des MAS Kinder- und Jugendpsy-
chotherapie veröffentlicht. 

Das Akkreditierungskriterium ist erfüllt. 

3.2 Stärken-/Schwächenprofil des MAS Kinder- und Jugendpsychotherapie 

Die Weiterbildung fokussiert zu Beginn sehr stark auf die Weiterzubildenden. Die enge Betreu-
ung durch die Studiengangleitung im ersten Jahr und später in der Weiterbildung über die Integ-
rationsseminare ist sehr intensiv und ermöglicht die persönliche Entwicklung der Teilnehmen-
den. Der enge persönliche Kontakt und die daraus resultierende Förderung der Entwicklungs-
kompetenzen zeichnen diese Weiterbildung aus. Die Leitung steht den Weiterzubildenden in 
vorbildlicher Art und Weise zur Seite und ist offen für Ihre Anliegen. Der Austausch erfolgt auf 
Augenhöhe und findet partizipativ statt, die Teilnehmenden werden ernst genommen. 
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In der Weiterbildung wird viel Wert auf die Vermittlung eines humanistischen Menschenbildes  
gelegt. Wichtig ist, dass die Weiterzubildenden das Handwerk lernen und somit einen Koffer an 
möglichen Instrumenten erhalten, die sie dann zielgerichtet und begründet  anwenden können. 
Dabei spielt es regelmässig eine untergeordnete Rolle, welchem Konzept etwas zuzuordnen ist. 
Die Ausrichtung der Weiterbildung fokussiert auf den integrativen Ansatz, also auf einen Einbe-
zug von Methoden aus diversen Therapieschulen. Damit Interventionen integriert werden kön-
nen, müssen die damit verbundenen therapeutischen Skills eingeübt und trainiert werden. Des-
weitern sollen die klinischen Fälle mindestens einen Fall aus dem Kindesalter und einen aus 
dem Jugendalter beinhalten und so die klinische Expertise über verschiedene Altersstufen und 
Bezugssysteme darstellen.  

Die Weiterbildung sollte die aktuelle Forschung und deren Erkenntnisse noch stärker in die Wei-
terbildung einbinden. Gerade auch bezüglich des integrativen Ansatzes sollte noch stärker ex-
pliziert werden, worauf der genau basiert und welche Forschung dazu vorhanden ist. Das IAP 
sollte expliziter darlegen, wie es den integrativen Ansatz, der der gesamten Weiterbildung zu 
Grunde liegt, in den verschiedenen Kursen und Modulen umsetzt. Wie wird der integrative An-
satz handwerklich umgesetzt, das sollte noch expliziter hervorgehoben werden. 

Das Einholen von Patient*innenfeedback ist zentral und ermöglicht der Weiterbildung, daraus 
zu lernen und die Weiterbildung weiterzuentwickeln. Gerade bei der Patient*innenbefragung ist 
wichtig, geeignete Evaluationstools einzusetzen. Der Rückgriff auf bereits bestehende Evalua-
tionsbögen, die validiert sind und sich auch bewährt haben, ist zu überdenken.  

4 Stellungnahme 

4.1 Stellungnahme der verantwortlichen Organisation IAP 

Das IAP hat fristgerecht mit Schreiben vom 17.1.2022 Stellung genommen. Dieser ist zu ent-
nehmen, dass sich das IAP für die sorgfältige Auseinandersetzung mit dem Studiengang und 
den positiven Rückmeldungen bedankt. Bezugnehmend auf die von der Expert*innenkommis-
sion formulierten Auflagen hält das IAP fest, dass die Auflagen 1, 2 und 4 verständlich sind und 
vom IAP umgesetzt werden. Zu Auflage 3 hält das IAP fest, dass diese so verstanden wird, 
dass die genannten Aspekte sichtbarer und überprüfbarer gemacht werden sollen. Zu Auflage 5 
wird ausgeführt, dass am IAP bereits validierte und standardisierte Instrumente vorhanden sind. 
Noch nicht ausreichend validiertes Instrument ist der Fragebogen zur Reflexion der Wirkfakto-
ren während der Therapie. Im Rahmen von Masterarbeiten an der ZHAW soll dieser jedoch 
evaluiert werden. 

4.2 Reaktionen der Expert*innenkommission auf die Stellungnahme des IAP 

Die Expertinnen und Experten haben von der Stellungnahme Kenntnis genommen. Sie bestäti-
gen dem IAP die Auslegung der Auflage 3. Zu Auflage 5 verweisen sie auf den Bilder Stunden-
bogen (https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1026/0942-5403/a000332) und auf die Mög-
lichkeit, aus bereits publizierten Wirkfaktoren-Fragebogen einfach verständliche Items (Fragen) 
zu verwenden. Gerade im Bereich Kinder- und Jugendpsychologie sollten die Items in leichter 
und verständlicher Sprache formuliert werden. 
 

5 Schlussfolgerung und Akkreditierungsantrag der Expert*innenkommission 

Auf der Grundlage des Selbstbeurteilungsberichtes des IAP und der Vor-Ort-Visite im Rahmen 
der Fremdevaluation beantragt die Expert*innenkommission gestützt auf Artikel 15 Absatz 3 
PsyG, den Weiterbildungsgang MAS Kinder- und Jugendpsychotherapie  
 
mit 5 Auflagen zu akkreditieren: 
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Auflage 1: Das IAP verschriftlicht die Diversität der bereits vorhandenen Ansätze und nimmt 
diese im Leitbild explizit auf. 
 
Auflage 2: Im Modulhandbuch wird zu jedem Kurs konkret und beispielhaft der Inhalt, die Wis-
sensvermittlung und die Ziele und nicht primär Fragen beschrieben. 
 
Auflage 3: Die Weiterbildung vermittelt das Kernwissen in der Entwicklungspsychologie sowie 
des Menschenbildes, dem Störungsverständnis, der Methodenintegration und den therapeuti-
schen Skills.  
 
Auflage 4: In der Weiterbildung ist mindestens ein Fall aus dem Kinderbereich, ein Fall aus dem 
Jugendbereich und ein Fall mit involvierten externen Institutionen, zu behandeln. 
 

Auflage 5: Die Qualitätssicherung wird mit validierten und standardisierten Instrumenten sicher-
gestellt. 

 
 
Die Auflagen müssen in einem Zeitraum von 2 Jahren erfüllt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Anhänge 

 
Anhang I: Stellungnahme der Verantwortlichen Organisation zur Fremdevaluation der Expert*in-
nenkommission 
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Anhang II: Verfügung des Departements des Innern 

Das IAP Institut für Angewandte Psychologie der ZHAW hat eingewilligt, die Verfügung als An-
hang im Fremdevaluationsbericht zu veröffentlichen. 
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